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Präambel 

Die Bedeutung des öffentlichen Raums und die Qualit ät der ge-
bauten Umwelt für unsere Gesellschaft sind unumstri tten. Bei 
großen Bauaufgaben ist es selbstverständlich, dass eben diese 
Qualität am ehesten mithilfe des Ideen-Wettstreits um die bes-
te Lösung für städtebauliche, architektonische, bau lich-
konstruktive oder künstlerische Aufgaben erreicht u nd erhalten 
werden kann. Aber auch bei kleineren Baumaßnahmen u nd beim 
Bauen im Bestand hat sich diese Form der Vergabe vo n Planungs-
leistungen bewährt. 

Alle Regeln für derartige Wettbewerbe in Deutschlan d beruhen 
auf bereits 1867 definierten elementaren Grundsätze n und Prin-
zipien. Diese Grundsätze haben bis heute ihre Gülti gkeit: 

• Die Gleichbehandlung aller Teilnehmerinnen und Teil nehmer im 
Wettbewerb, auch im Bewerbungsverfahren 

• Die klare und eindeutige Aufgabenstellung  
• Das angemessene Preis-Leistungs-Verhältnis  
• Das kompetente Preisgericht  
• Die Anonymität der Wettbewerbsbeiträge  
• Das Auftragsversprechen 

Wettbewerbe nach Regeln, die auf diesen Grundsätzen  basieren, 
bieten ein Zeit und Kosten sparendes Planungs- und Vergabein-
strument. Wettbewerbe erlauben es den Auftraggeberi nnen und 
Auftraggebern, in einem klar strukturierten, transp arenten 
Verfahren die geeignete Auftragnehmerin bzw. den ge eigneten 
Auftragnehmer zu finden. Auftraggeberinnen bzw. Auf traggeber 
und Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer finden auf  faire und 
partnerschaftliche Weise zueinander. Wettbewerbe fo rdern im 
wetteifernden Vergleich die schöpferischen Kräfte h eraus und 
fördern innovative Lösungen.  

Zukunftsgerechte Qualität des Bauens und Modernisie rens entwi-
ckelt sich insbesondere über qualifizierte Wettbewe rbe. Dabei 
sind sowohl die ästhetische, technische, funktional e, ökologi-
sche und soziokulturelle wie auch die wirtschaftlic he Qualität 
von Neubauten und zu modernisierenden Gebäuden sowi e von städ-
tebaulichen und Infrastruktur- Entwürfen gemeint. W ettbewerbe 
dienen nicht nur der Qualitätsfindung, sie sind auc h ein her-
vorragendes Instrument der öffentlichen Vermittlung  von Archi-
tektur und Baukultur. 



 

§ 1 Grundsätze 

(1) Definition 

Wettbewerbe sind Auslobungsverfahren, die 
dazu dienen, der Auftraggeberin bzw. dem 
Auftraggeber einen Plan oder eine Planung 
zu verschaffen, deren Auswahl durch ein 
Preisgericht aufgrund vergleichender Be-
urteilungen erfolgt. 

Wettbewerbe können sich insbesondere auf 
folgende Aufgabenfelder erstrecken und 
sollen in geeigneten Fällen interdiszi-
plinär angelegt sein:  

• Städtebau, Stadtplanung, Stadtentwick-
lung 

• Landschafts- und Freiraumplanung 
• Planung von Gebäuden und Innenräumen 
• Planung von Ingenieurbauwerken und Ver-

kehrsanlagen 
• technische Fachplanungen 

Diese Richtlinien können auch für Wettbe-
werbe im Bereich Kunst und Design Anwen-
dung finden. 

Wettbewerbe können sich sowohl auf Neu-
planungen als auch auf Planungen im Be-
stand beziehen. 

(2) Ziele des Wettbewerbs 

Wettbewerbe zielen darauf, alternative 
Ideen und optimierte Konzepte für die 
Lösung von Planungsaufgaben und die ge-
eignete Auftragnehmerin bzw. den geeigne-
ten Auftragnehmer für die weitere Planung 
zu finden. Sie können auch auf die Lösung 
konzeptioneller Aufgaben zielen. Wettbe-
werbe dienen insbesondere dazu, die Qua-
lität des Planens, Bauens und der Umwelt 
zu fördern, und leisten einen wichtigen 
Beitrag zur Baukultur. 

(3) Gleichbehandlung 

Die Bewerberinnen und Bewerber werden 
beim Zugang zum Wettbewerb und im Verfah-
ren gleich behandelt. Für alle Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer gelten die gleichen 
Bedingungen und Fristen. Ihnen werden die 
gleichen Informationen jeweils zum glei-
chen Zeitpunkt übermittelt. 

(4) Anonymität 

Die Wettbewerbsbeiträge bleiben bis zur 
jeweiligen Entscheidung des Preisgerichts 
anonym. 

 

(5) Kleinere Büroorganisationen und Be-
rufsanfängerinnen und Berufsanfänger 

Kleinere Büroorganisationen und Berufsan-
fängerinnen bzw. Berufsanfänger sollen 
angemessen beteiligt werden. 

 

§ 2 Wettbewerbsbeteiligte 

(1) Ausloberinnen und Auslober 

Ausloberinnen und Auslober sind öffentli-
che oder private Auftraggeberinnen und 
Auftraggeber, die zur Lösung einer Aufga-
be einen Wettbewerb ausschreiben. Die 
Ausloberin bzw. der Auslober definiert 
die Aufgabe, lobt den Wettbewerb aus, 
bestimmt die Verfahrensart und beruft das 
Preisgericht.  

(2) Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind na-
türliche oder juristische Personen, die 
den Anforderungen an die Teilnahme genü-
gen.  

(3) Preisgericht 

Das Preisgericht ist unabhängiger Berater 
der Ausloberin bzw. des Auslobers. Es 
sollte bei der Vorbereitung und Auslobung 
des Wettbewerbs, z.B. im Rahmen einer 
Preisrichtervorbesprechung, mitwirken. 
Das Preisgericht entscheidet über die 
Wettbewerbsarbeiten. 

(4) Weitere Beteiligte 

Wettbewerbsbetreuerinnen und Wettbewerbs-
betreuer nehmen die Interessen der Auslo-
berin bzw. des Auslobers wahr. Sie wirken 
bei der Erstellung der Auslobung, bei der 
Organisation und Durchführung des Verfah-
rens mit und übernehmen in der Regel die 
Vorprüfung. Sie haben die Qualifikation 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Fach-
kundige Ausloberinnen und Auslober können 
die Wettbewerbsbetreuung auch selbst er-
bringen. 

Sachverständige sind anerkannte Fachleute 
ihres Fachgebietes. Die Ausloberin bzw. 
der Auslober kann sie zur Beratung bei 
der Vorbereitung des Wettbewerbs, bei der 
Vorprüfung und im Preisgericht hinzuzie-
hen.  



 

Architekten- und Ingenieurkammern wirken 
vor, während und nach einem Wettbewerb 
beratend mit; sie registrieren den Wett-
bewerb. Mit der Registrierung wird bestä-
tigt, dass die Auslobungsbedingungen die-
ser Richtlinie entsprechen. 

 

§ 3 Wettbewerbsarten und         
-verfahren 

(1) Offener Wettbewerb 

Ausloberinnen und Auslober schreiben den 
Wettbewerb öffentlich aus. Interessierte 
Fachleute, welche die fachlichen und per-
sönlichen Anforderungen an die Teilnahme 
erfüllen, können einen Lösungsvorschlag 
einreichen. Private Ausloberinnen und 
Auslober können den Teilnehmerkreis ein-
schränken (z.B. regional). 

(2) Nichtoffener Wettbewerb 

Ausloberinnen und Auslober fordern inte-
ressierte Fachleute öffentlich zur Bewer-
bung auf. In der Wettbewerbsbekanntma-
chung bzw. der Aufforderung zur Bewerbung 
sind die angestrebte Zahl an Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern, die vorzulegenden 
Nachweise, das zur Auswahl der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer angewandte Verfah-
ren sowie ggf. die Namen bereits ausge-
wählter Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
anzugeben. Die Teilnehmerzahl soll der 
Größe und Bedeutung der Wettbewerbsaufga-
be angemessen sein. Ausloberinnen und 
Auslober wählen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer anhand eindeutiger, nicht dis-
kriminierender und in der Regel aufgaben-
bezogener qualitativer Kriterien aus dem 
Kreis der Bewerberinnen und Bewerber aus. 
Ist die Zahl der Bewerberinnen und Bewer-
ber nach einer objektiven Auswahl ent-
sprechend diesen Kriterien zu hoch, kann 
die Auswahl unter den verbleibenden Be-
werberinnen und Bewerbern durch Los ge-
troffen werden. Private Ausloberinnen und 
Auslober können die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer auch direkt oder durch Los 
bestimmen. Bei Nichtoffenen Wettbewerben 
werden die ausgewählten Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in der Regel namentlich in 
der Auslobung aufgeführt. 

(3) Zweiphasiges Verfahren 

Offene und Nichtoffene Wettbewerbe können 
auch in zwei Phasen nach folgenden Maßga-
ben durchgeführt werden: 

1. Phase: 

• die Teilnahme steht allen teilnahmebe-
rechtigten Personen offen; 

• Beschränkung auf grundsätzliche Lö-
sungsansätze; 

• die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für 
die 2. Phase werden nach Beurteilung 
der Lösungsansätze durch das Preisge-
richt ausgewählt. 

2. Phase: 

• die Zahl der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer muss der Bedeutung der Wettbe-
werbsaufgabe angemessen sein; 

• die Besetzung des Preisgerichts bleibt 
unverändert. 

(4) Kooperatives Verfahren 

Wenn eine Aufgabe oder ihre Ziele von der 
Ausloberin bzw. vom Auslober nicht ein-
deutig definiert werden können, z.B. bei 
städtebaulichen Aufgaben, kann sie bzw. 
er das kooperative Verfahren wählen. Be-
sonderes Kennzeichen ist die schrittweise 
Annäherung an Aufgabe und Ziele in einem 
Meinungsaustausch zwischen den Beteilig-
ten. Dabei müssen alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer auf dem gleichen Informa-
tionsstand gehalten werden. Die Anonymi-
tät nach § 1 kann bei Verfahren außerhalb 
des Anwendungsbereiches der VOF ausnahms-
weise, z.B. zur Präsentation von Zwi-
schen- und Endergebnissen, aufgehoben 
werden.  

 

§ 4 Wettbewerbsteilnahme 

(1) Anforderungen an die Teilnahme  

Die Teilnahmebedingungen leiten sich aus 
der Aufgabe und der dafür erforderlichen 
beruflichen Qualifikation ab.  

Teilnahmeberechtigt sind natürliche und 
juristische Personen, welche die in der 
Auslobung geforderten fachlichen Anforde-
rungen sowie die sonstigen Zulassungsvor-
aussetzungen erfüllen. 

Bei natürlichen Personen sind die fachli-
chen Anforderungen erfüllt, wenn sie die 
in der Auslobung genannte Berufsbezeich-
nung führen dürfen.  Bei juristischen Per-
sonen sind die fachlichen Anforderungen 
erfüllt, wenn satzungsgemäße Geschäfts-
zweck Planungsleistungen sind, die der 
Wettbewerbsaufgabe entsprechen. Außerdem 
müssen die zu benennende bevollmächtigte 



 

Vertreterin bzw. der zu benennende be-
vollmächtigte Vertreter und die Verfasse-
rin bzw. der Verfasser der Wettbewerbsar-
beit die fachlichen Anforderungen, die an 
natürliche Personen gestellt werden, er-
füllen. Zusätzliche fachliche Anforderun-
gen können in der Auslobung oder der Auf-
forderung zur Bewerbung gestellt werden. 

Arbeitsgemeinschaften natürlicher und 
juristischer Personen sind teilnahmebe-
rechtigt, wenn jedes Mitglied der Ar-
beitsgemeinschaft teilnahmeberechtigt 
ist. Jedes Mitglied der Arbeitsgemein-
schaft ist zu benennen. 

(2) Teilnahmehindernis 

Ausgeschlossen von der Teilnahme an Wett-
bewerben sind Personen, die infolge ihrer 
Beteiligung an der Auslobung oder Durch-
führung des Wettbewerbes bevorzugt sein 
oder Einfluss auf die Entscheidung des 
Preisgerichts nehmen können. Das Gleiche 
gilt für Personen, die sich durch Angehö-
rige oder ihnen wirtschaftlich verbundene 
Personen einen entsprechenden Vorteil 
oder Einfluss verschaffen können.   
 

§ 5 Wettbewerbsdurchführung 

(1) Auslobung 

Die Ausloberin bzw. der Auslober be-
schreibt in der Auslobung (siehe Anlage 
I) die Aufgabe und die Wettbewerbsbedin-
gungen klar und eindeutig. Sie oder er 
definiert die Anforderungen und die Ziel-
vorstellungen, benennt ihre oder seine 
Anregungen und verbindlichen Vorgaben und 
legt die verlangten Leistungen und die 
Kriterien zur Beurteilung der Entwurfs-
vorschläge fest. 

Kolloquien dienen dem Dialog zwischen 
Ausloberin bzw. Auslober und Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern zur Klärung von 
Rückfragen sowie der Präzisierung der 
Aufgabe. Das Protokoll wird Bestandteil 
der Auslobung. 

(2) Wettbewerbsbeiträge 

Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer 
reicht nur eine Wettbewerbsarbeit ein. 
Art und Umfang gehen nicht über das ge-
forderte Maß hinaus.  

Wettbewerbsarbeiten mit Minderleistungen 
können vom Preisgericht zugelassen wer-
den, wenn eine Beurteilung möglich ist. 

Mehrleistungen werden von der Beurteilung 
ausgeschlossen. 

(3) Erklärungen  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben 
unter Beachtung der Anforderungen an die 
Anonymität ihre Anschrift sowie die Namen 
von beteiligten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern und Sachverständigen anzugeben; 
im Falle der Teilnahme von Gesellschaften 
oder Arbeitsgemeinschaften sind ergänzend 
die bevollmächtigte Vertreterin bzw. der 
bevollmächtigte Vertreter und die Verfas-
serin bzw. der Verfasser zu benennen.  

Die Verfassererklärung ist von den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern, bei Gesell-
schaften/Arbeitsgemeinschaften durch die 
bevollmächtigten Vertreterin bzw. den 
Vertreter zu unterzeichnen.  

 

§ 6 Preisgericht 

(1) Zusammensetzung und Qualifikation 

Die Mitglieder des Preisgerichts haben 
ihr Amt persönlich und unabhängig allein 
nach fachlichen Gesichtspunkten auszu-
üben. 

Das Preisgericht darf nur aus natürlichen 
Personen bestehen, die von den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern des Wettbewerbs 
unabhängig sind.  

Bei Wettbewerben der öffentlichen Auslo-
berinnen und Auslober setzt sich das 
Preisgericht in der Mehrzahl aus Preis-
richterinnen und Preisrichtern mit der 
beruflichen Qualifikation der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer (Fachpreisrichte-
rinnen bzw. Fachpreisrichter) zusammen; 
hiervon ist die Mehrheit unabhängig von 
der Ausloberin bzw. dem vom Auslober. Die 
Zahl der Preisrichterinnen und Preisrich-
ter ist ungerade. 

Davon abweichend besteht bei Wettbewerben 
der privaten Ausloberinnen und Auslober 
mindestens die Hälfte der Preisrichterin-
nen und Preisrichter aus Fachpreisrichte-
rinnen und Fachpreisrichtern; hiervon ist 
die Mehrheit unabhängig von der Auslobe-
rin bzw. dem Auslober. 

Die Ausloberin bzw. der Auslober bestimmt 
die Preisrichterinnen und Preisrichter 
und Stellvertreterinnen und Stellvertre-
ter. Bei interdisziplinären Wettbewerben 
ist jede Fachrichtung vertreten. Zur Si-



 

cherstellung der Beschlussfähigkeit be-
ruft die Ausloberin bzw. der Auslober 
eine ausreichende Anzahl von Stellvertre-
terinnen und Stellvertretern. 

Das Preisgericht wählt seine Vorsitzende 
bzw. seinen Vorsitzenden aus dem Kreis 
der unabhängigen Preisrichterinnen und 
Preisrichter mit der beruflichen Qualifi-
kation der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer. 

(2) Arbeitsweise 

Das Preisgericht tagt in der Regel nicht 
öffentlich. Die Fachpreisrichterinnen und 
Fachpreisrichter müssen während der ge-
samten Preisgerichtssitzung anwesend 
sein. Bei Ausfall einer Fachpreisrichte-
rin oder eines Fachpreisrichters beruft 
das Preisgericht für die gesamte weitere 
Dauer der Preisgerichtssitzung eine 
stellvertretende Preisrichterin bzw. ei-
nen stellvertretenden Preisrichter an 
ihre bzw. seine Stelle, die bzw. der wäh-
rend der bisherigen Sitzung des Preisge-
richts ständig anwesend war. Die übrigen 
Preisrichterinnen und Preisrichter können 
vorübergehend von ihren Stellvertreterin-
nen und Stellvertretern ersetzt werden, 
wenn sie in den Meinungsbildungsprozess 
eingebunden bleiben.  

Das Preisgericht entscheidet grundsätz-
lich mit einfacher Mehrheit. Für die 
Preisrichterinnen und Preisrichter be-
steht Abstimmungszwang.  

Bei Wettbewerben der privaten Auslober 
hat in Pattsituationen die Vertreterin 
bzw. der Vertreter der Ausloberin bzw. 
des Auslobers die Entscheidungskompetenz. 

Die Preisrichterinnen und Preisrichter 
haben bis zum Beginn der Preisgerichts-
sitzung keine Kenntnisse von den einge-
reichten Wettbewerbsarbeiten.  

Das Preisgericht lässt alle Arbeiten zu, 
die  

• den formalen Bedingungen der Auslobung  
entsprechen, 

• die bindenden Vorgaben der Auslobung  
erfüllen, 

• in wesentlichen Teilen dem geforderten  
Leistungsumfang entsprechen, 

• termingerecht eingegangen sind,  
• keinen Verstoß gegen den Grundsatz der 

Anonymität erkennen lassen. 

Das Preisgericht bewertet die Wettbe-
werbsarbeiten nach den in der Auslobung 
bezeichneten Vorgaben der Ausloberin bzw. 
des Auslobers und den dort bzw. in der 
Bekanntmachung genannten Entscheidungs-
kriterien. Es wählt die Arbeiten aus, die 
den Anforderungen der Auslobung am besten 
gerecht werden. Das Preisgericht hat die 
für eine Preisverleihung in Betracht zu 
ziehenden Arbeiten in ausreichender Zahl 
schriftlich zu bewerten und eine Rangfol-
ge unter ihnen festzulegen. Es soll eine 
Empfehlung für die zweckmäßige weitere 
Entwicklung und Bearbeitung der Aufgabe 
aussprechen. Das Preisgericht erteilt 
Preise und Anerkennungen auf der Grundla-
ge der Rangfolge der Arbeiten der engeren 
Wahl. Der Entscheidungsprozess wird nach-
vollziehbar dokumentiert (Protokoll). 

 

§ 7 Prämierung 

(1) Preise und Anerkennungen 

Für die besten Arbeiten werden Preise und 
gegebenenfalls Anerkennungen ausgelobt.  

Preise werden Arbeiten zuerkannt, auf 
deren Grundlage die Aufgabe realisiert 
werden kann. Anerkennungen werden für 
bemerkenswerte Teilleistungen vergeben.  

(2) Wettbewerbssumme 

Für Preise und Anerkennungen stellt die 
Ausloberin bzw. der Auslober als verbind-
lichen Rahmen einen Gesamtbetrag (Wettbe-
werbssumme) zur Verfügung. Die Berech-
nungsgrundlage der Wettbewerbssumme ist 
mindestens das Honorar, das üblicherweise 
für die geforderte Wettbewerbsleistung 
nach der jeweils geltenden Honorarordnung 
vergütet wird. Die ausgelobte Wettbe-
werbssumme ist auszuschöpfen. Die Auftei-
lung der Wettbewerbssumme kann durch ein-
stimmigen Beschluss des Preisgerichts neu 
festgelegt werden. 

Die Höhe der Wettbewerbssumme ist der 
Bedeutung und Schwierigkeit der Aufgabe 
und der geforderten Leistung angemessen. 
Ist eine Umsetzung des Projekts von vorn-
herein nicht vorgesehen, wird das Preis-
geld angemessen erhöht. 

Die Summe der Preise und Anerkennungen 
kann teilweise als Aufwandsentschädigung 
ausgeschüttet werden. 

 



 

§ 8 Abschluss des Wettbewerbs 

(1) Ergebnis und Öffentlichkeit 

Die Ausloberin bzw. der Auslober infor-
miert die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
unverzüglich über das Ergebnis durch Ver-
sendung des Protokolls der Preisgerichts-
sitzung. Die Ausloberin bzw. der Auslober 
stellt spätestens einen Monat nach der 
Entscheidung des Preisgerichts alle ein-
gereichten Wettbewerbsarbeiten mit Na-
mensangaben der Verfasserinnen und Ver-
fasser unter Auslegung des Protokolls 
öffentlich aus. 

Soweit eine Preisträgerin oder ein Preis-
träger wegen mangelnder Teilnahmeberech-
tigung oder Verstoßes gegen Wettbewerbs-
regeln nicht berücksichtigt werden kann, 
rücken die übrigen Preisträgerinnen und 
Preisträger sowie sonstige Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer in der Rangfolge des 
Preisgerichts nach, soweit das Preisge-
richt ausweislich seines Protokolls 
nichts anderes bestimmt hat. 

(2) Auftrag 

Bei der Umsetzung des Projekts ist einer 
der Preisträgerinnen und Preisträger un-
ter Würdigung der Empfehlung des Preisge-
richts mit den weiteren Planungsleistun-
gen zu beauftragen, sofern kein wichtiger 
Grund der Beauftragung entgegensteht. Bei 
interdisziplinären Wettbewerben ist die 
Arbeitsgemeinschaft zu beauftragen. Im 
Falle einer weiteren Bearbeitung werden 
durch den Wettbewerb bereits erbrachte 
Leistungen der Preisträgerin bzw. des 
Preisträgers bis zur Höhe des zuerkannten 
Preises nicht erneut vergütet, wenn und 
soweit der Wettbewerbsentwurf in seinen 
wesentlichen Teilen unverändert der wei-
teren Bearbeitung zugrunde gelegt wird. 

Art und Umfang der Beauftragung müssen 
sicherstellen, dass die Qualität des 
Wettbewerbsentwurfs umgesetzt wird. Sie 
erstreckt sich in der Regel mindestens 
bis zur abgeschlossenen Ausführungspla-
nung. 

Preisrichterinnen und Preisrichter, Sach-
verständige, Wettbewerbsbetreuerinnen und 
Wettbewerbsbetreuer/-vorprüferinnen und  
-vorprüfer sowie Beraterinnen und Berater 
dürfen später keine Planungsleistungen 
für die Wettbewerbsaufgabe übernehmen. 

(3) Nutzung 

Wettbewerbsarbeiten dürfen von der Auslo-
berin bzw. dem Auslober veröffentlicht 
werden. Sie dürfen für den vorgesehenen 
Zweck genutzt werden, wenn die Verfasse-
rin bzw. der Verfasser mit der weiteren 
Bearbeitung beauftragt ist. Ansonsten 
verbleiben alle Rechte nach dem Urheber-
rechtsgesetz bei den Verfasserinnen und 
Verfassern. Die mit Preisen ausgezeichne-
ten Arbeiten werden Eigentum der Auslobe-
rin bzw. des Auslobers. Urheberrechtlich 
und wettbewerbsrechtlich geschützte Teil-
lösungen von Wettbewerbsteilnehmerinnen 
und Wettbewerbsteilnehmern, die bei der 
Auftragserteilung nicht berücksichtigt 
worden sind, dürfen nur gegen eine ange-
messene Vergütung genutzt werden. 

 

§ 9 Besondere Bestimmungen für 
öffentliche Ausloberinnen und 
Auslober 

(1) Anzuwendende Vorschriften  

Die auf die Durchführung von Wettbewerben 
anwendbaren Regeln sind den an der Teil-
nahme am Wettbewerb Interessierten mitzu-
teilen. Bei Wettbewerben sind die Vor-
schriften der Verdingungsordnung für 
freiberufliche Leistungen (VOF) anzuwen-
den, sofern der Schwellenwert nach § 2 
Nr. 5 der Vergabeverordnung erreicht oder 
überstiegen wird. Hierfür gilt der ge-
schätzte Auftragswert der Dienstleistung, 
die aus dem Auslobungsverfahren hervor-
geht, einschließlich der Wettbewerbsprä-
mien und Zahlungen an Bewerberinnen und 
Bewerber.  

Im Anwendungsbereich der VOF können Pla-
nungswettbewerbe vor, während oder ohne 
Verhandlungsverfahren ausgelobt werden. 

 

(2)Ausnahmen 

Ausnahmen von den RPW 2010 können von der 
Ausloberin bzw. vom Auslober aus zwingen-
den sachlichen Gründen im Benehmen mit 
dem zuständigen Wettbewerbsausschuß der 
Architekten- bzw. Ingenieurkammer zuge-
lassen werden. 

(3) Nachprüfung 

Bei Wettbewerben im Anwendungsbereich der 
VOF ist in der Bekanntmachung und in der 
Auslobung die Stelle anzugeben, an die 
sich die Bewerberin bzw. der Bewerber zur 



 

Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen 
die Bestimmungen über Vergabe- und Wett-
bewerbsverfahren wenden kann. 

 

§ 10 Inkrafttreten 

Die Wettbewerbsordnung 2010 tritt in der 
Fassung vom 13. Juli 2010  mit Wirkung 
vom 2. August 2010 in Kraft. 

 

Anlagen 

Anlage I:  Liste der notwendigen Anga-
ben in der Auslobung von Wettbe-
werben, Bekanntmachung von EG-
Wettbewerben 

Anlage II: Kennzeichnung, Einlieferung 
und Inhalt der Verfassererklä-
rung 

Anlage III:  Regelablauf der Vorprüfung 
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richtsitzung



 

Anlage I:   Liste der notwendigen Angaben in der Au slobung von Wettbewerben, 
Bekanntmachung von EG-Wettbewerben 

 

Die Auslobung soll im Einzelnen folgende Angaben en thalten:  

1. Anlass und Zweck des Wettbewerbs;  

2.  die Bezeichnung der Ausloberin oder des Auslobe rs und ihrer bzw. seiner Ver-
tretung;  

2a. die Angabe der Registriernummer bei der zuständ igen Architekten- und Ingeni-
eurkammer der jeweiligen Bundesländer 

3. Gegenstand und Art des Wettbewerbs;  

4.  den Zulassungsbereich;  

5.  die Beschreibung der Wettbewerbsaufgabe;  

6. bei interdisziplinären Wettbewerben die erforder lichen Fachbeiträge mit ihren 
jeweiligen Anforderungen;  

7.  die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Wett bewerbes;  

8.  die Teilnahmeberechtigung;  

9.  die Namen von außerhalb des Zulassungsbereiches  eingeladenen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern, ggf. die Namen aller Teilnehmerinn en und Teilnehmer;  

10.  die Namen der Preisrichterinnen und Preisricht er, stellvertretenden Preis-
richterinnen und Preisrichter, Vorprüferinnen und V orprüfer sowie Sachverständigen 
unter Angabe des Geschäfts- oder Dienstsitzes;  

11.  die Schutzgebühr und die Frist, bis zu deren A blauf die unbeschädigten Wett-
bewerbsunterlagen zur Erstattung der Schutzgebühr z urückgegeben sein müssen;  

12.  den Einlieferungstermin; die Art der Kennzeich nung der Wettbewerbsarbeit und 
die Anschrift für die Ablieferung der Wettbewerbsar beit;  

13.  die Termine für Rückfragen; Antworten und Koll oquien;  

14.  die geforderten Wettbewerbsleistungen;  

15.  die verbindlichen Vorgaben sowie die Anregunge n der Ausloberin bzw. des Aus-
lobers;  

16.  die für das Preisgericht bindenden Beurteilung skriterien;  

17.  die Anzahl und Höhe der Preise, Anerkennungen und ggf. Bearbeitungshonorar;  

18.  die Wettbewerbsbedingungen mit dem Hinweis dar auf, dass die Auslobung nach 
diesen Richtlinien für Planungswettbewerbe erfolgt;   

19.  den Inhalt der Erklärung der Wettbewerbsteilne hmerinnen und Wettbewerbsteil-
nehmer;  

20. die Sprache, in welcher der Wettbewerb durchgef ührt wird und in der ggf. die 
weitere Planung erfolgt;  

21.  die für die Lösung der Wettbewerbsaufgabe maßg eblichen Rechtsgrundlagen und 
technischen Regelwerke;  

22. Art, Umfang und allgemeine Bedingungen der vorg esehenen Beauftragung einer 
oder mehrerer Preisträgerinnen bzw. Preisträger sow ie die Honorarzone, wie sie sich 
nach der jeweils geltenden Honorarordnung auf der G rundlage der Anforderungen der 
Auslobung ergibt, es sei denn, die Honorarzone läss t sich danach nicht eindeutig 
ermitteln.  

Auftraggeberinnen und Auftraggeber, die im Anwendun gsbereich der VOF einen Wettbe-
werb durchführen wollen, teilen ihre Absicht durch Bekanntmachung, zumindest nach 



 

dem in Anhang XII der Verordnung der (EG) Nr. 1564/ 2005 enthaltenen Muster, mit. 
Die Bekanntmachung ist dem Amt für amtliche Veröffe ntlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften unverzüglich mitzuteilen. Auftraggeber , die im Anwendungsbereich der 
VOF einen Wettbewerb durchgeführt haben, geben spät estens 48 Tage nach Durchführung 
eine Bekanntmachung nach Anhang XIII der Verordnung  (EG) Nr. 1564/2005 an das Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften. 



 

Anlage II:   Kennzeichnung, Einlieferung und Inhalt  der Verfassererklärung 

1. Kennzeichnung 

Die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer hat ihre bzw. seine Wettbewerbsarbeit in allen 
Teilen nur durch eine Kennzahl zu bezeichnen. Die K ennzahl muss aus sechs verschie-
denen arabischen Ziffern bestehen und auf jedem Bla tt und jedem Schriftstück in der 
rechten oberen Ecke sowie auf den Modellen angebrac ht sein. Die Erklärung nach § 5 
(3) ist in einem mit der Kennzahl versehenen, versc hlossenen und undurchsichtigen 
Umschlag einzureichen. 

2. Einlieferung 

Als Zeitpunkt der Einlieferung gilt: 

• die auf der Empfangsbestätigung vermerkte Datums- u nd Zeitangabe, wenn die Ar-
beit/das Modell bei der angegebenen Adresse persönl ich abgegeben wird, 

• das auf dem Einlieferungsschein angegebene Datum un abhängig von der Uhrzeit, wenn 
die Arbeit/das Modell bei der Post, der Bahn oder e inem anderen Transportunterneh-
men aufgegeben wird. 

Die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer sorgt dafür, d ass sie bzw. er den Nachweis ü-
ber die rechtzeitige Einlieferung führen kann. Da d er (Datums-/Post-/Tages-) Stem-
pel auf dem Versandgut oder der Begleitzettel ein D atum aufweisen kann, das nach 
dem Abgabetermin liegt, ist der Einlieferungsschein  maßgebend. Einlieferungsscheine 
sind daher bis zum Abschluss des Verfahrens aufzube wahren und auf Anforderung vor-
zulegen. Zur Wahrung der Anonymität ist bei der Zus endung durch Post, Bahn oder an-
dere Transportunternehmen als Absender die Anschrif t des Auslobers zu verwenden. 

Rechtzeitig bei Post oder Bahn oder anderen geeigne ten Beförderungsmitteln einge-
lieferte Wettbewerbsarbeiten, die später als 14 Tag e nach dem Einlieferungstermin 
eintreffen, werden zur Beurteilung zunächst nicht z ugelassen. Die endgültige Ent-
scheidung darüber trifft das Preisgericht. 

3. Inhalt der Verfassererklärung 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben im Rahmen der Verfassererklärung die Ver-
sicherung abzugeben, dass sie 

• geistiger Urheber der Wettbewerbsarbeit sind, 
• zum Zwecke der weiteren Bearbeitung der dem Wettbew erb zugrunde liegenden Aufgabe 

die Befugnis zur Nutzung und Änderung der Wettbewer bsarbeit sowie zur Einräumung 
zweckentsprechender Rechte an den Auslober besitzen , 

• mit der Beauftragung zur weiteren Bearbeitung auf d er Grundlage der Auslobung ein-
verstanden und 

• zur Durchführung des Auftrags berechtigt und in der  Lage sind. 

Bei interdisziplinären Wettbewerben haben alle Teil nehmerinnen und Teilnehmer der 
Arbeitsgemeinschaft diese Versicherung abzugeben. 



 

Anlage III:  Regelablauf der Vorprüfung 

 
1. Kontrolle der fristgemäßen Ablieferung der Wettb ewerbsarbeiten; 

2.  Anlegen und Aufbewahren der Sammelliste zusamme n mit den Briefumschlägen mit 
den Namen der Wettbewerbsteilnehmer; 

3. Öffnen der Wettbewerbsarbeiten;  

4. Überkleben der Kennzahlen durch Tarnzahlen; 

5. Anlegen von Prüflisten; 

6. Prüfen der Wettbewerbsarbeiten auf: 

• Erfüllung der formalen Wettbewerbsforderungen; 
• Erfüllung des Programms; 
• Einhaltung der nach Art und Umfang quantifizierbare n Beurteilungskriterien; 
• Einhaltung baurechtlicher Festlegungen. 

7. Prüfen aller geforderten Unterlagen (Rauminhalt,  Flächen, Nutzungswerte, 
technische Berechnungen, Kostenangaben, Wirtschaftl ichkeitsberechnungen etc.) sowie 
sonstiger bindender Vorgaben der Ausloberin bzw. de s Auslobers, 

8. Kennzeichnen und Absondern nicht prüfbarer Arbei ten und nicht geforderter 
Leistungen; 

9. Fertigen der Niederschrift über das Ergebnis der  Vorprüfung; 

10. Vervielfältigen der ausgefüllten Prüflisten für  alle Preisrichter; 

11. Vorschläge für die Zulassung der Wettbewerbsarb eiten; 

12. Aufhängen der Wettbewerbsarbeiten. 



 

Anlage IV:  Regelablauf der Preisgerichtssitzung 

1. Konstituierung des Preisgerichts durch die Auslo berin und den Auslober 

a) Feststellung der Vollzähligkeit des Preisgericht s 

b) Wahl der Vorsitzenden bzw. des Vorsitzenden und ihrer bzw. seines Stell-
vertreterin bzw. Stellvertreters 

c) Prüfung der Anwesenheitsberechtigung weiterer ni cht zum Preisgericht gehören-
der Personen einschließlich eventueller Zulassung v on Hilfskräften sowie Bestimmung 
einer Protokollführerin bzw. eines Protokollführers  

d) Versicherung jedes Anwesenden, dass er oder sie außerhalb von Kolloquien 

• keinen Meinungsaustausch mit Wettbewerbsteilnehmeri nnen und Wettbewerbsteilnehmern 
über die Wettbewerbsaufgabe und deren Lösung geführ t hat, 

• während der Dauer des Preisgerichts nicht führen wi rd, 
• bis zum Preisgericht keine Kenntnis der Wettbewerbs arbeiten erhalten hat, sofern 

er nicht an der Vorprüfung mitgewirkt hat, 
• das Beratungsgeheimnis gewahrt wird, 
• die Anonymität aller Arbeiten aus ihrer oder seiner  Sicht gewahrt ist und 
• es unterlassen wird, Vermutungen über die Verfasser in bzw. den Verfasser einer 

Arbeit zu äußern 

e) Erläuterung des Wettbewerbsverfahrens, der Preis gerichtssitzung und der Wett-
bewerbsaufgabe, insbesondere der Beurteilungskriter ien und der sonstigen bindenden 
Vorgaben anhand der Auslobung und der Protokolle üb er Rückfragenbeantwortung und 
Kolloquien 

f) Persönliche Verpflichtung der Preisrichterinnen und Preisrichter auf eine 
objektive, allein an der Auslobung orientierte Beur teilung 

2. Grundsatzberatung 

a) Übernahme des Vorsitzes durch die Vorsitzende bz w. den Vorsitzenden des 
Preisgerichts 

b) Bericht der Vorprüfung sowie Stellungnahme der S achverständigen zum Ergebnis 
der Vorprüfung 

c) Ausführliche, wertungsfreie Erläuterung aller Ar beiten in einem Informations-
rundgang durch die Vorprüfung, wobei dem Preisgeric ht die wesentlichen funktionalen 
und wirtschaftlichen Merkmale der Wettbewerbsarbeit  aufzuzeigen sind 

d) Besichtigung des Wettbewerbsgebietes oder des Ba ugrundstückes und schriftli-
che Festlegung evtl. gewonnener zusätzlicher Erkenn tnisse 

3. Zulassung der Wettbewerbsarbeiten 

a) Bericht der Vorprüfung 

b) Stellungnahme von Sachverständigen 

c) Entscheidung über die Zulassung, wobei das Preis gericht alle Wettbewerbsar-
beiten zur Beurteilung zuzulassen hat, die 

• den formalen Bedingungen der Auslobung entsprechen,  
• die bindenden Vorgaben der Ausloberin oder des Ausl obers erfüllen, 
• in wesentlichen Teilen dem geforderten Leistungsumf ang entsprechen, 
• termingemäß eingegangen sind und 
• keinen absichtlichen Verstoß gegen den Grundsatz de r Anonymität erkennen lassen 

 
Von der Beurteilung auszuschließen sind Teilleistun gen, die über das geforderte Maß 
nach Art und Umfang hinausgehen. 



 

4. Bewertung der zugelassenen Arbeiten 

a) Wertende Rundgänge je nach Zahl der Arbeiten mit  schriftlicher Festlegung der 
auszuscheidenden Arbeiten mit jeweiliger Beurteilun g nach Art des Verfahrens unter 
Heranziehung der Erläuterungsberichte der Verfasser innen und Verfasser und der 
Stellungnahme der Vorprüfung und der Sachverständig en, Ausschluss im 1. Rundgang 
nur bei einstimmigem Beschluss 

b) Bestimmung der in der engeren Wahl verbleibenden  Wettbewerbsarbeiten mit 
schriftlicher Beurteilung 

c) Festlegung der Rangfolge der Arbeiten 

d) Festlegung der Preise und Anerkennungen sowie Be schlussfassung über Empfeh-
lung für die Weiterbearbeitung sowie sonstige bedeu tende Fragen (evtl. nach Be-
schlussfassung über Empfehlungen für eine Überarbei tungsphase, nach Überarbeitung 
und erneuten Bericht der Vorprüfung) 

e) Empfehlungen für die weitere Bearbeitung und zu sonstigen von der Ausloberin 
oder dem Auslober zu berücksichtigenden Fragen 

5. Abschluss der Preisgerichtssitzung 

a) Verlesung des schriftlichen Protokolls und Unter zeichnung des Protokolls 
durch alle Preisrichterinnen und Preisrichter 

b) Öffnung der Umschläge mit den Verfassererklärung en, Feststellung der Verfas-
serinnen und Verfasser, Festhalten des Ergebnisses in einer Anlage zum Protokoll 
der Preisgerichtssitzung 

c) Entlastung der Vorprüferinnen und Vorprüfer 

d) Übergabe des Vorsitzes an die Ausloberin bzw. de n Auslober 

e) Schlusswort der Ausloberin oder des Auslobers un ter Bekanntgabe von Ort und 
Zeit der öffentlichen Ausstellung der Wettbewerbsar beiten 

 


